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(54) Sicherheitsvorrichtung zur Absicherung einer auf einem Dach tätigen Person

(57) Es wird eine Sicherheitsvorrichtung zur Absi-
cherung auf Dächem tätiger Personen vorgestellt, die
aus mindestens einer mit einem Montageflansch (1)
verbundenen Sicherheitshalterung (2) besteht. Der
Montageflansch (1) ist an oder in Tragelementen (3) ei-
nes Daches (4) befestigt. Die erfindungsgemäße Si-
cherheitsvorrichtung eignet sich insbesondere für ein

Dach (4) mit einer profilierten oder wellenförmigen
Oberfläche, also mit sich abwechselnden Erhebungen
(5) und Vertiefungen (6). Das Dach (4) ist bei dieser Lö-
sung zwischen dem Montageflansch (1) und den Trag-
elementen (3) angeordnet. Ferner wird ein Montagever-
fahren für die erfindungsgemäße Sicherheitsvorrich-
tung beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrich-
tung zur Absicherung auf Dächern tätiger Personen und
besteht aus mindestens einer mit einem Montage-
flansch verbundenen Sicherheitshalterung, wobei der
Montageflansch an oder in Tragelementen eines Da-
ches befestigt ist.
[0002] Als Tragelemente für Dächer sind beispiels-
weise Holzbalken, Stahlträger oder Betondecken geeig-
net. Die Montageflansche bekannter Sicherheitsvor-
richtungen werden für Flachdächer eingesetzt, wobei
bei Verwendung von Betondecken zumeist die Befesti-
gung mittels einer Schraube-Dübel-Verbindung erfolgt.
[0003] Wie aus dem Firmenprospekt "Securant" der
Firma Schierling KG für derartige Sicherheitsvorrichtun-
gen hervorgeht, durchdringt die Sicherheitshalterung
das Dach vollständig. Um die Sicherheitsvorrichtung an
den Tragelementen montieren zu können, muss in dem
Flachdach eine Öffnung vorgesehen oder nachträglich
aus dem Dach herausgearbeitet werden, die den Mon-
tageflanschabmessungen entspricht. Der Montage-
flansch, welcher einteilig mit der Sicherheitshalterung
ausgeführt ist, kann durch diese Öffnung des Daches
unmittelbar an den darunter befindlichen Tragelemen-
ten befestigt werden. Anschließend muss die Öffnung
im Dach wieder verschlossen und dabei sorgfältig ab-
gedichtet werden. Bei diesen Ausführungen ist es zu-
dem erforderlich, eine Schutzkappe vorzusehen, wel-
che über die Sicherheitshalterung gestülpt wird, wenn
diese nicht in Gebrauch ist, um eine sichere Abdichtung
des Flachdaches zu erreichen.
[0004] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Ausführungen ist nicht nur die Montage sehr aufwendig,
es stellen sich darüber hinaus Probleme bei der siche-
ren Abdichtung einer derartigen Sicherheitsvorrichtung
ein. Auch wenn man den genannten Nachteilen einiger-
maßen entsprechen kann, sind derartige Sicherheits-
vorrichtungen beispielsweise für Dächer mit einer pro-
filierten Oberfläche wie Wellblechdächer überhaupt
nicht einsetzbar.
[0005] Der Erfindung liegt die technische Problem-
stellung zugrunde, eine Sicherheitsvorrichtung zu
schaffen, die für Dächer mit profilierten oder wellenför-
migen Oberflächen einsetzbar ist und darüber hinaus
ein Verfahren zur Montage einer derartigen Sicherheits-
vorrichtung auf den entsprechenden Dächern zur Ver-
fügung zu stellen.
[0006] Die Erfindung löst diese technische Problem-
stellung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Pa-
tentanspruches 1 sowie mit den Verfahrensmerkmalen
des Patentanspruches 11.
[0007] Ein Dach mit einer profilierten oder wellenför-
migen Oberfläche weist sich abwechselnde zumeist
parallele Erhebungen und Vertiefungen auf. Gemäß der
vorliegenden Erfindung wird zur Lösung der eingangs
genannten technischen Problemstellung vorgeschla-
gen, das Dach insgesamt zwischen dem Montage-

flansch mit der Sicherheitshalterung und den Tragele-
menten anzuordnen. Diese erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform hat den entscheidenden Vorteil, dass keine
Öffnung mehr erforderlich ist, durch die die Sicherheits-
halterung das Dach durchdringt. Demgemäß verein-
facht sich auch die Montage in erheblichem Maße, ohne
dass Einbußen an der zur Absicherung der auf dem
Dach tätigen Personen erforderlichen Sicherheit hinge-
nommen werden müssen. Die Anordnung des Daches
zwischen dem Montageflansch der Sicherheitshalte-
rung und den Tragelementen gestattet in einfacher Wei-
se eine hervorragende Abdichtung des Gesamtsy-
stems.
[0008] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird der Montageflansch als Passblech ausge-
führt, welches im Querschnitt betrachtet einen annä-
hernd tassenförmigen oder U-förmigen Querschnitt auf-
weisen kann.
[0010] Durch die tassenförmige beziehungsweise U-
förmige Querschnittsgeometrie des Montageflansches
ist es dementsprechend möglich, dass dieser beispiels-
weise wenigstens zwei Erhebungen des Daches über-
spannt. Dadurch wird insgesamt eine sichere Befesti-
gung der Sicherheitshalterung ermöglicht und eine ein-
fache Abdichtung gewährleistet.
[0011] Die Randbereiche, welche in Richtung der Ver-
tiefungen des Daches umgebogen sind, sollten mit ei-
nem möglichst geringen Abstand die Erhebungen des
Daches überragen. Somit kann beispielsweise Regen-
wasser über die Vertiefungen des Daches abtranspor-
tiert werden, ohne dass dieses in die Verschraubungen
der Sicherheitsvorrichtung eindringen kann.
[0012] Die Verschraubungen werden nämlich vor-
zugsweise an den bereits erwähnten Erhebungen des
Daches vorgesehen.
[0013] Um die erfindungsgemäße Sicherheitsvorrich-
tung insgesamt einfach gestalten zu können, ist es fer-
ner vorteilhaft, die Sicherheitshalterung unlösbar mit
dem Montageflansch auszuführen.
[0014] Die Sicherheitshalterung kann aus einem
Flachprofil oder aus einem Zylinderprofil bestehen. So-
fern ein Flachprofil als Sicherheitshalterung zum Ein-
satz kommt, sollten zur Verbesserung der Abstützungs-
funktion Versteifungselemente vorgesehen werden.
[0015] Die Sicherheitshalterung weist unabhängig
von ihrem geometrischen Querschnitt jeweils eine Auf-
nahmeöffnung auf, durch welche beispielsweise Sicher-
heitsseile hindurch geführt werden können oder in wel-
che Sicherheitshaken einsetzbar sind. Dementspe-
chend kann die Aufnahmeöffnung eine an der Sicher-
heitshalterung angeformte oder daran befestigte Si-
cherheitsöse sein.
[0016] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung sollte das Dach im Sinne der nachfolgend
noch zu beschreibenden Verfahrensmerkmale aus
mehreren sandwichförmigen Einzelelementen zusam-
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mengesetzt sein, die übereinander geschichtet oder in-
einander einsetzbar sind. Dadurch lässt sich die Mon-
tage des Daches in erheblichem Maße vereinfachen.
[0017] Eine sehr vorteilhafte und einfache Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Sicherheitsvor-
richtung wird weiterhin darin gesehen, dass die Trage-
lemente Träger sind, an denen der Montageflansch mit
selbstschneidenden Dichtschrauben angeschraubt ist.
Diese Dichtschrauben durchsetzen das Dach vollstän-
dig. Als Dichtschrauben sind jegliche Art von Schrauben
anzusehen, die eine sichere Abdichtung gegen das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in das Dachinnere bezie-
hungsweise die darunter befindlichen Räume gewähr-
leisten. Nur beispielhaft seien hier Schrauben erwähnt,
die mit einer Schutzkappe versehen sind oder die eine
Dichtungsmasse in ihren oberen Gewindegängen auf-
weisen beziehungsweise bei denen eine Dichtscheibe
zwischen dem Schraubenkopf und der Oberfläche, an
welcher der Schraubenkopf anliegt, aufweisen.
[0018] Als Träger können erfindungsgemäß sämtli-
che Arten von Trägem zum Einsatz kommen, also bei-
spielsweise T-Träger, Doppel-T-Träger, Holzbalken
oder andere Profilformen. Auch der Materialwahl der
Träger sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Eine Ausle-
gung derselben erfolgt lediglich in Abhängigkeit der auf-
zunehmenden Traglast.
[0019] Gemäß einer spezielleren Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung können die Tragelemente Bau-
gruppen bilden, die entweder aus einem Träger und
mindestens einer Pfette besteht oder aus einem Träger
mit je Sicherheitsvorrichtung einem daran befestigten
Zwischenflansch. Auch hierbei wird der Montageflansch
mit selbstschneidenden Dichtschrauben an seinem ihm
jeweils zugeordneten Zwischenflansch angeschraubt.
Die Dichtschrauben durchdringen das Dach vollständig.
Mit einer erfindungsgemäßen Sicherheitsvorrichtung
wurde insgesamt eine sehr einfache Möglichkeit ge-
schaffen, Dächer, die bislang als Problemfall für die An-
bringung von Sicherheitsvorrichtungen galten, mit einer
solchen auszustatten. Diese mit einer profilierten oder
wellenförmigen Oberfläche versehenen Dächer können
nunmehr auch mit Sicherheitsvorrichtungen zur Absi-
cherung der auf den Dächern tätigen Personen verse-
hen werden, wobei die Abdichtung nach außen eben-
falls erheblich vereinfacht und verbessert wurde.
[0020] Ein erfindungsgemäßes Montageverfahren ei-
ner Sicherheitsvorrichtung weist hauptsächlich nachfol-
gende Verfahrensschritte auf:

- Auflage des Daches auf die Tragelemente bei
gleichzeitiger Kennzeichnung der Befestigungs-
punkte des Montageflansches der Sicherheitshal-
terung,

- Anbringung von Dichtungen an den Erhebungen
des Daches und Aufsetzen des Montageflansches
mit der Sicherheitshalterung auf die abgedichteten
Stellen und

- Montage der Sicherheitsvorrichtung sowie abdich-

tende Befestigung des Daches an den Tragelemen-
ten.

[0021] Zwei bevorzugte Ausführungsformen einer er-
findungsgemäßen Sicherheitsvorrichtung werden
nachfolgend anhand der Figuren näher beschrieben.
Es zeigen:

Figur 1: ausschnittsweise einen Querschnitt durch
eine erfindungsgemäße Sicherheitsvorrichtung,
Figur 2: ausschnittsweise einen Querschnitt durch
eine weitere Ausführung einer erfindungsgemäßen
Sicherheitsvorrichtung und
Figur 3: ausschnittsweise einen Teil einer Dach-
konstruktion mit einer erfindungsgemäßen Sicher-
heitsvorrichtung.

[0022] in den Figuren 1 bis 3 sind insgesamt zwei er-
findungsgemäße Sicherheitsvorrichtungen ausschnitts-
weise und im Querschnitt gezeigt. Diese Sicherheitsvor-
richtungen bestehen zunächst aus einem Montage-
flansch 1. Dieser ist im Querschnitt gesehen tassenför-
mig ausgeführt. Seine in der Draufsicht rechteckige
Grundstruktur ermöglicht die Auflage über zwei parallel
verlaufende Erhebungen 5 des mit Erhebungen 5 und
Vertiefungen 6 ausgestatteten Daches 4. Die Erhebun-
gen 5 sowie die Vertiefungen 6 sind auf der Oberfläche
des Daches 4 angeordnet. Die Dachunterseite ist vor-
liegend eben. Durch die im Querschnitt gesehen tas-
senförmige Gestaltung des Montageflansches 1 hat er
eine abschirmende Funktion. Regenwasser kann dem-
nach die Vertiefungen entlang und damit ungehindert
abfließen, ohne dass die Dichtfunktion des Daches
durch die erfindungsgemäße Sicherheitsvorrichtung
beeinträchtigt wird.
[0023] Mit dem Montageflansch 1 ist eine Sicherheits-
halterung einstückig ausgeführt, die insgesamt mit 2 be-
zeichnet wurde. Die Sicherheitshalterung 2 weist in ih-
rem oberen, dem Montageflansch 1 abgewandten Ab-
schnitt eine Aufnahmeöffnung 8 in Form einer Sicher-
heitsöse auf. Durch diese Aufnahmeöffnung 8 kann bei-
spielsweise ein Sicherungsseil geführt werden, um die
abzusichernde Person daran zu haltem. Unterhalb des
Daches 4 ist ein Tragelement, welches insgesamt mit 3
bezeichnet wurde, angeordnet. Im einfachsten Fall
kann dieses Tragelement ein Träger 14 sein. In den Fi-
guren 1 bis 3 wurde als Tragelement 3 eine Baugruppe
eingesetzt, die vorliegend aus einem Träger 14, welcher
hier als Doppel-T-Träger ausgeführt ist, und einem auf
diesem Träger 14 befestigten Zwischenflansch 12 be-
steht. Das Dach 4 ist bei einer erfindungsgemäßen Lö-
sung zwischen dem Zwischenflansch 12 und dem Mon-
tageflansch 1 angeordnet. Zur gegenseitigen Befesti-
gung der Bauteile der Sicherheitsvorrichtung dienen
Dichtschrauben 11, welche von der Dachoberseite her
durch den Montageflansch 1 und das Dach 4 hindurch
geführt werden, bis der Schraubenkopf auf dem Monta-
geflansch 1 aufliegt. Auf der Gegenseite greifen diese
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als selbstschneidende Dichtschrauben ausgeführten
Befestigungsmittel in den Zwischenflansch 12 ein, so-
dass die Montage der Gesamtbaugruppe in einfacher
Weise von der Dachoberfläche aus erfolgen kann.
[0024] Die Unterschiede zwischen den Figuren 1 und
2 bestehen lediglich darin, dass bei der Figur 1 ein zy-
linderförmiges Profil als Sicherheitshalterung 2 zum
Einsatz kommt und bei der Ausführung entsprechend
Figur 2 ein Flachprofil 7 als Sicherheitshalterung 2 dient.
[0025] Bei der in Figur 2 gezeigten Sicherheitsvorrich-
tung sind zudem Versteifungselemente 9 vorhanden,
die die als Flachprofil 7 ausgeführte Sicherheitshalte-
rung abstützen.
[0026] Um eine optimale Abdichtung des Daches zu
gewährleisten, sind wenigstens unter den Schrauben-
köpfen der Dichtschrauben 11 Dichtungen 15 vorgese-
hen. Zur Verbesserung der Dichtwirkung ist es jedoch
sinnvoll, auch zwischen der Dachoberfläche und dem
Montageflansch 1 eine weitere Dichtung 15 anzuord-
nen. Diese kann aus einem aufgeklebten Dichtband be-
stehen, sodass die Montage auch hier durch das Auf-
bringen der Dichtung nicht erschwert wird.
[0027] Wie anschaulich aus der Figur 3 hervorgeht,
sind die Zwischenflansche 12 lediglich dort vorzusehen,
wo eine Sicherheitshalterung an dem Dach angebracht
ist. Um die Tragfunktion des Daches zu gewährleisten,
sind beabstandet zu den Zwischenflanschen 12 Pfetten
13 vorhanden. Diese überbrücken den Abstand zwi-
schen der Unterseite des Daches 4 und dem Träger 14
in an sich bekannter Weise.
Der Träger 14 ist beispielsweise Bestandteil einer Trag-
konstruktion für eine aus Stahlträgem hergestellte Hal-
le. Für diesen Anwendungsfall ist eine erfindungsgemä-
ße Sicherheitsvorrichtung in besonderer Weise geeig-
net.

Bezugszeichenliste:

[0028]

1 Montageflansch
2 Sicherheitshalterung
3 Tragelement
4 Dach
5 Erhebung
6 Vertiefung
7 Flachprofil
8 Aufnahmeöffnung
9 Versteifungselement
10 Zylinderprofil
11 Dichtschraube
12 Zwischenflansch
13 Pfette
14 Träger
15 Dichtung

Patentansprüche

1. Sicherheitsvorrichtung zur Absicherung auf Dä-
chern tätiger Personen, bestehend aus mindestens
einer mit einem Montageflansch (1) verbundenen
Sicherheitshalterung (2), wobei der Montage-
flansch (1) an oder in Tragelementen (3) eines Da-
ches (4) befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das eine profilierte oder wellenförmige Oberfläche
mit sich abwechselnden Erhebungen (5) und Ver-
tiefungen (6) aufweisende Dach (4) zwischen dem
Montageflansch (1) und den Tragelementen (3) an-
geordnet ist.

2. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Montageflansch (1) ein Passblech mit einem
tassenförmigen oder annähernd U-förmigen Quer-
schnitt ist.

3. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Montageflansch (1) mindestens zwei Erhebun-
gen (5) des Daches (4) überspannt.

4. Sicherheitsvorrichtung nach nach einem der vor-
stehend genannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sicherheitshalterung (2) unlösbar mit dem Mon-
tageflansch (1) verbunden ist und aus einem Flach-
profil (7) mit einer Aufnahmeöffnung (8) besteht.

5. Sicherheitsvorrichtung tung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Montageflansch (1) Versteifungselmente (9) zur
Stabilisierung des Flachprofiles (7) aufweist.

6. Sicherheitsvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3
dadurch gekennzeichnet, dass
die Sicherheitshalterung (2) unlösbar mit dem Mon-
tageflansch (1) verbunden ist und aus einem Zylin-
derprofil (10) mit einer Aufnahmeöffnung (8) be-
steht.

7. Sicherheitsvorrichtung nach Anspruch 4 oder 6
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmeöffnung (8) eine an der Sicherheits-
halterung (2) angeformte, daran befestigte oder
darin vorhandene Sicherheitsöse ist.

8. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorstehend
genannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das Dach (4) aus mehreren sandwichförmigen Ein-
zelelmenten zusammengesetzt ist.
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9. Sicherheitsvorrichtung nach einem der vorstehend
genannten Ansprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragelemente (3) Träger (14) sind, an denen der
Montageflansch (1) mit selbstschneidenden Dicht-
schrauben (11) angeschraubt ist, die das Dach (4)
vollständig durchsetzen.

10. Sicherheitsvorrichtung nach einem einem Ansprü-
che 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragelemente (3) jeweils eine Baugruppe beste-
hend aus einem Träger (14) und mindestens einer
Pfette (13) beziehungsweise aus einem Träger (14)
mit je Sicherheitsvorrichtung einem daran befestig-
ten Zwischenflansch (12) bilden, wobei an jedem
Zwischenflansch (12) je ein Montageflansch (1) mit
selbstschneidenden Dichtschrauben (11) ange-
schraubt ist und die Dichtschrauben (11) das Dach
(4) vollständig durchsetzen.

11. Montageverfahren einer Sicherheitsvorrichtung
nach einem der vorstehend genannten Ansprüche,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschrit-
te:

- Auflage des Daches (4) auf die Tragelemente
(3) bei gleichzeitiger Kennzeichnung der Befe-
stigungspunkte des Montageflansches (1) der
Sicherheitshalterung (2)

- Anbringung von Dichtungen an den Erhebun-
gen (5) des Daches (4) und Aufsetzen des
Montageflansches (1) mit der Sicherheitshalte-
rung (2) auf die abgedichteten Stellen sowie

- -Montage der Sicherheitsvorrichtung und ab-
dichtende Befestigung des Daches (4) an den
Tragelementen (3).
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